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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_168/2021 vom 21.04.2021 

Regeste 

Kasuistik Verwahrungsvollzug 

Kann der Insasse wegen seiner Gefährlichkeit weder bedingt entlassen werden noch in ein 

offenes oder halboffenes Setting entlassen werden, muss er ex lege in der Verwahrung 

verweilen. Vorliegend erachtete das Bundesgericht im Falle eines Beschwerdeführers, bei 

welchem eine organische Persönlichkeitsstörung und Minderintelligenz diagnostiziert 

worden ist, trotz eines sehr langen Verwahrungsvollzugs weder eine bedingte Entlassung 

noch eine Versetzung in ein offenes Regime als verantwortbar.  

Aus den Erwägungen: 

E.1.4. Gemäss Art. 64a Abs. 1 StGB wird der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen, 

sobald zu erwarten ist, dass er sich in der Freiheit bewährt. Der Massstab für die bedingte 

Entlassung ist sehr streng (Urteile 6B_124/2021 vom 24. März 2021 E. 2.3; 6B_150/2019 vom 19. 

Juni 2019 E. 2.4; 6B_90/2016 vom 18. Mai 2016 E. 3.3).   

E.1.4.1. Wie die Vorinstanz abschliessend zusammenfasst, fällt die Gefährlichkeitsprognose 

zulasten des Beschwerdeführers aus. Eine bedingte Entlassung mit rigiden flankierenden 

Massnahmen und Weisungen erweise sich als nicht sachgerecht. Es bedürfte zur deliktfreien 

Lebensführung einer hohen Strukturierung und einer engmaschigen Überwachung des 

Beschwerdeführers (Urteil S. 14).   

Ein offenes Setting mit dieser Sicherheit lässt sich nicht finden, und zwar nicht infolge mangelnder 

Bemühungen der Vollzugsbehörden, sondern wegen des strukturellen Widerspruchs von 

halboffenem oder offenem Setting mit der Zielsetzung einer Erprobungskonzeption und der 

vorliegend notwendigen hochgradigen Strukturierung und engmaschigen Überwachung. Denn 

das hiesse letztlich nichts anderes, als dass extramural verwahrungsanaloge Strukturen 

aufgebaut und unterhalten werden müssten, um den Beschwerdeführer verantwortbar bei 

gleichzeitig zu gewährleistendem Schutz Dritter bedingt entlassen zu können (vgl. Urteil 

6B_124/2021 vom 24. März 2021 E. 2.6.2).  

E.1.4.2. Für eine Aufhebung der Verwahrung lassen sich abstrakt das Alter und unter dem Titel 

der Verhältnismässigkeit der langjährige Freiheitsentzug anführen (vgl. Urteil 6B_124/2021 vom 
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24. März 2021 E. 2.6.3). Zu treffen ist die Entscheidung jedoch im Blick auf die schlechte 

Legalprognose bezüglich der Rückfallgefahr für schwere Gewaltdelikte und unter 

Berücksichtigung der fehlenden intellektuellen Einsichtsbefähigung und deliktorientierten 

Ansprechbarkeit, der nicht vorhandenen Absprachemöglichkeit (u.a. bezüglich Medikation), der 

nicht bewältigten Alkoholproblematik sowie der Verwahrlosungstendenz und triebhaften 

Impulsivität. Prädikatoren wie risikosenkende Effekte des Alters, der körperlichen Degeneration, 

der Medikation oder Dauer des Freiheitsentzugs vermögen bei verfestigter Diagnose einer 

organischen Persönlichkeitsstörung und geminderten Intelligenz die Legalprognose nicht 

signifikant zu beeinflussen (oben E. 1.3).   

E.1.4.3. Die Vorinstanz verkennt keineswegs den massiven Eingriff in die Freiheitsrechte des 

Beschwerdeführers durch den langen Verwahrungsvollzug. Sie erachtet es im Gegenteil "als 

dringend, eine Unterbringung des Beschwerdeführers im Verwahrungsvollzug in intern 

gelockertem Rahmen zu ermöglichen" (Urteil S. 5). Bei diesem Passus übergeht die Beschwerde, 

dass die Vorinstanz die zu ermöglichende Lockerung nur im Verwahrungsvollzug sieht. Eine 

gewisse Lockerung mit erhöhter Lebensqualität ergibt sich "mittlerweile" im Sondersetting 60plus 

(oben E. 1.3.1) und ist zurzeit nicht anders zu bewerkstelligen. 

Indem die Beschwerdeführung einerseits ihrer qualifizierten Begründungspflicht gemäss Art. 42 

Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG nicht nachkommt und damit appellatorisch argumentiert, 

worauf nicht einzutreten ist (vgl. BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; Urteil 1C_713/2020 vom 23. März 2021 

E. 3.4), und unbegründet eine Verletzung von Art. 5 Ziff. 1 EMRK, Art. 31 BV und Art. 56 Abs. 5 

StGB behauptet sowie andererseits einräumt, der Beschwerdeführer wäre mit der Aufhebung der 

Verwahrung freilich überfordert und sei "mit geeigneten Vorkehrungen im Sinne von Art. 64a Abs. 

1 StGB" bedingt zu entlassen (oben E. 1.2), vermag auch sie keine tragfähige Alternative zu 

formulieren, zumal vorgebracht wird, mit dem "offenen Vollzug mit engmaschiger Überwachung" 

könne die Rückfallgefahr derart reduziert werden, dass Gewaltstraftaten nicht mehr 

wahrscheinlich erschienen (Beschwerde S. 11). Die geforderte bedingte Entlassung basiert damit 

auf dem irrealen Konstrukt eines offenen Vollzugs mit engmaschiger Überwachung und 

angesichts der zwingenden intrinsischen Tatsachen auf einem nicht realisierbaren 

Freiheitswunsch.  

E.1.4.4. Die Vorinstanz setzt sich mit der Sache eingehend unter jedem Titel auseinander. Es ist 

nicht ersichtlich, inwiefern sie am Gutachten hätte ernsthaft zweifeln müssen oder dass sie den 

Gutachter zum Richter mache und in Rechtsverweigerung verfiele (oben E. 1.2). Die Vorinstanz 

stützt sich in Beachtung der Rechtsprechung in zutreffender Weise auf das Gutachten (BGE 141 

IV 369 E. 6.1 S. 372). Es ist mit der Doktrin davon auszugehen, dass der psychiatrische 

Sachverständige über einen ausreichenden Erfahrungshintergrund verfügt, um über 

Krankheitswert und Auswirkung einer psychischen Störung oder einer Persönlichkeitsstörung zu 

befinden, so dass die Gerichte in die Lage versetzt sind, über die rechtliche Relevanz der Störung 

zu entscheiden (Urteil 6B_866/2017 vom 11. Oktober 2017 E. 1.3.3 mit Hinweis auf CHRIS 

LEHNER, Freiheitsentziehende Massnahmen im schweizerischen Strafrecht, in: recht 2/2017 S. 

81, 88; Art. 183 Abs. 1 StPO).   

E.1.4.5. Unbegründet ist der Vorwurf, das angefochtene Urteil basiere ganz offensichtlich nicht 

auf rechtlichen Gründen, sondern auf dem Fehlen einer geeigneten Einrichtung; das ändere aber 

nichts an der an sich zugestandenen Notwendigkeit von Vollzugslockerungen. Wie dargelegt, 

wurden Vollzugslockerungen nach Möglichkeit intramural gewährt, und wie ausgeführt, sind 

engmaschige Überwachung und offenes Setting realiter nicht konzipierbar. Tatsächlich bestehen 
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offene und halboffene Institutionen, die begriffsimmanent der Erprobung in Freiheit dienen und 

damit den Übergang des Insassen in die Freiheit vorbereiten bzw. die weitergehende strukturierte 

Konzepte anbieten, da oftmals kein sozialer Empfangsraum existiert und Insassen in der Freiheit 

überfordert wären. Nicht die geeigneten Institutionen fehlen. Vielmehr fehlt dem 

Beschwerdeführer die "Eignung", in solche Institutionen eintreten zu können.   

E.1.5. Zusammengefasst kann angesichts der rechtserheblichen Tatsachen der schlechten 

Legalprognose und intrinsischen Unfähigkeit für ein offenes Setting oder ein Leben in Halbfreiheit 

oder Freiheit und - was entscheidend ist - der in der negativen Legalprognose liegenden 

Unfähigkeit, deliktfrei zu leben, nicht mit abstrakten Hinweisen auf Kontrollmöglichkeiten 

vorgetragen werden, der Grundsatz der Verhältnismässigkeit alleine gebiete es, dass der 

Beschwerdeführer bedingt in die Freiheit zu entlassen sei (Beschwerde S. 11). Die Verwahrung 

ist "ultima ratio" und wird entsprechend erst angeordnet, wenn im Betroffenen liegende 

Hindernisse eine andere Lösung strafrechtlich nicht verantworten lassen. Kann der Insasse 

wegen seiner Gefährlichkeit weder bedingt entlassen werden noch in ein offenes oder halboffenes 

Setting entlassen werden, muss er ex lege in der Verwahrung verweilen: Der Täter kann erst 

bedingt entlassen werden, "sobald zu erwarten ist, dass er sich in der Freiheit bewährt" (Art. 64a 

Abs. 1 StGB). Angesichts einer von vornherein fehlenden Absprachefähigkeit ist der Weg nicht 

gangbar, der mit Hinweis auf die Möglichkeit der Rückversetzung (Art. 95 StGB) geforderten 

bedingten Entlassung gestützt auf das Instrumentarium der Probezeit gemäss Art. 64a Abs. 1 

StGB stattzugeben. Der Beschwerdeführer wird den zwangsweisen strafmassnahmenrechtlichen 

Eingriff in seine Freiheitsrechte und seine Existenz, wiewohl Folge der schlechten Legalprognose, 

weder akzeptieren wollen noch einsehen können (oben E. 1.1). Wie die Vorinstanz erwägt, stehen 

die Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit weiteren Zugeständnissen indessen entgegen (Urteil 

S. 11 f.).   

 

 


